
Staatliche Hilfen bei Strom, Gas und Wärme  
KMU und Industrieunternehmen  

 

Stand: 25. November 2022 
Alle Angaben sind im Wortlaut dem Protokoll der Ministerpräsidentenkonferenz entnommen sowie um die Daten aus dem neusten Gesetzesentwurf 
ergänzt (Stand 22.11.2022). Bitte beachten Sie die diversen Sonderregelungen die ebenfalls im Protokoll vermerkt sind. 

 

 

 

 

Soforthilfe, Gas- und Strompreisbremse, Entlastungen 

 Bedingung, Zeitraum Maßnahme 

Gas-Soforthilfe KMU 
Dezember 2022 Bundesregierung übernimmt 

Abschlagszahlung für Dezember 

Gaspreisbremse 
KMU + Fernwärme  

< 1,5 GWh Jahresverbrauch; 

01.03.2023 bis 30.04.2024 

80% des Vorjahresverbrauchs auf 
12 ct/kWh gedeckelt; restliche 
20%: Marktpreis; Bruttopreis 
Fernwärme; 9,5 ct/kWh geplant 

Gaspreisbremse 
Industrie 

> 1,5 GWh Jahresverbrauch; 

01.03.2023 bis 30.04.2024 

70% des Verbrauchs von 2021 
werden auf 7 Cent/kWh (netto) 
gedeckelt 

Strompreisbremse 
KMU 

Ab 01.01.2023, Ende nicht explizit 
definiert; Zahlung rückwirkend ab 

März geplant, Netzentgelte sollen 

auf Vorjahresniveau bleiben 

80% des Vorjahresverbrauchs 
werden auf 40 Cent/kWh 
gedeckelt 

Strompreisbremse 
Industrie 

>30.000 kWh Jahresverbrauch; 
Netzentgelte sollen auf 
Vorjahresniveau bleiben; Ab 
01.01.2023; Ende nicht explizit 
definiert 

70% des Vorjahresverbrauchs auf 
13 Cent/kWh gedeckelt; restliche 
30%:Marktpreise 

Härtefallregelungen 
KMU 

Situationsabhängig Z. B. Hilfen für Öl- und 
Pelletheizungen geplant 

Entlastungspakete 
(bereits in Kraft) 

 Entlastung: Wegfall EEG-Umlage 

 


